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1854 .

Vareler

* terhaltungsblatt .
Wochenschrift für gemeinnütziges Interesse .

Tagesgeschichte .

Sonnabend , den 15 . Juli . »

An Thatsachen baben wir diesmal wenig zu berich =

ten . Es dreht sich Alles um den muthmaßlichen Inhalt

der russischen Antwort auf die östreichische Note , welche

von der Kreuzzeitung dahin angegeben wird : Erstens be=

steht der Czar bebarrlich auf seinen Forderungeu in Be =

zug auf die religiösen (confessionellen) Fragen ; zweitens
verlangt er die Zurückziehung der westlichen Truppen und

Flotten ; drittens will er die Sereth - Linie befestigen und

behaupten . Unter diesen Zugeständnissen wolle Rußland
die übrigen Länder räumen und einen Waffenstillstand
eingeben . Doch sei das nicht gerade das letzte Wort

des Czaren . Was den ersten Punkt , die schmählicher¬

weise sogenannte religiöse Frage betrifft , so ist die be =

kanntlich längst erledigt ; daß aber die Weſtmächte ihre
Flotten und Truppen nicht zurückziehen können , ohne

Alles Preis zu geben , und daß Oestreich eine Befestigung
und Behauptung der Seretblinie nicht gutwillig einräu¬

men kann , davon ist man gewiß in St . Petersburg so

fest überzeugt , wie an der Themse und an der Donau .

Es ist daher auch nicht zu befürchten , daß das östreichi¬

sche Cabinet , oder der jugendliche Kaiser , dem Herz und

Kopf am rechten Plage zu fizen scheinen , sich durch der =

gleichen ausweichende Redensarten im mindesten hinhalten

lassen werden . Vom Hofe zu Berlin aber wird be =

hauptet , er betrachte die russische Antwort als befriedigend .

Deutschland . Das Bundespreßgesez ist nunmehr

am 6. Juli einstimmig angenommen worden .

Orient . Die in Varna befindlichen Truppen sol¬

len wieder eingeschifft werden und mit den noch in Kon¬

stantinopel und Gallipoli befindlichen Abtheilungen wahr¬

scheinlich nach der nördlichen Krimm gehen , um sich ver¬
muthlich zunächst der Landenge zu bemeistern und sich

dort festzusetzen . Von da aus würde dann der Feldzug

gegen Sebastopol eröffnet werden , um die dortige Flotte
entweder zum Auslaufen oder zum Ergeben zu zwingen .

Einige aus der Festung gekommene Schiffe zogen sich ,

nachdem sie mit den feindlichen Kreuzern einige Schüsse

gewechselt , wieder zurück . Die Westflotten lagen zum

größten Theil bei Kavorna und Baltschick . Die Räu¬

mung der Wallachei ist eingestellt ; die Russen rücken plöz¬
lich wieder vor .
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Ostsee . Die vereinigte Flotte war etwa 1 % Mei¬
len westlich von Kronstadt vor Anker gegangen und hatte
das vordere und hintere Fahrwasser der Zugänge zu den

Festungen durch vorausgeschickte Schiffe sondiren lassen .

Von St . Petersburg wurden Ausflüge gemacht , um sich
die fremden Kriegsschiffe anzuschauen ; darnach scheint die

Furcht vor Napier dort nicht sehr groß . Admiral

Corry beobachtet Sweaborg und Helsingfors ; Plumridge
kreuzt im bottnischen Golf , auf Rache für Camla - Car¬

leby finnend .

Spanien . Die Regierungsnachrichten stellen den

Aufstand als gänzlich verloren dar . .

Vertrag

der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung

mit den Herren Grafen Wilhelm Friedrich Christian ,

Carl Anton Ferdinand und Heinrich Johann Wilhelm

Bentinck ,

betreffend die Erledigung des zwischen dem Herrn Grafen
Wilhelm Friedrich Christian Bentinck als Kläger und dem

Herrn Grafen Gustav Adolph Bentinck als Beklagten

obschwebenden Erbfolgestreits wegen der Successionsrechte

in die Reichsgräflich Aldenburg - Bentinck ' schen Familien¬
Fideicommiß Herrschaften und Güter 2c.

Nachdem die Großherzoglich Oldenburgische Regie¬

rung die Erledigung des Gräflich Bentinck ' schen Erbfolge¬
streits in der Art in Aussicht genommen bat , daß der

ganze Gegenstand des Streits mit Pertinenzien gegen

Abfindung der streitenden Theile in das Eigenthum Ol¬

denburg ' s übergehen soll , hat der Regierungsrath Erdmann
auf Grund einer Vollmacht Seiner Königl . Hoheit des

Großherzogs vom 7. December 1853 zunächst mit dem

Dr. Großkopff , als Bevollmächtigten des Herrn Klägers ,

so wie dessen Brüder , der Herren Grafen Carl Anton

Ferdinand und Heinrich Johann Wilhelm Bentinck , nach

vorgängiger Entgegennahme der vom Herrn Grafen Hein¬

rich Jobann Wilhelm Bentinck am 16 . September 1851 ,

vom Herrn Grafen Wilhelm Friedrich Christian Bentinck

am 26 . Febr . 1853 und vom Herrn Grafen Carl Anton

Ferdinand Bentinck am 6. Febr . 1854 ausgestellten , bei =

derseitig genügend befundenen Vollmachten , folgenden

Vertrag abgeschlossen :
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1. Der Herr Kläger und seine Herren Brüder , so
wie deren Nachkommen , werden dem Herrn Beklagten
und dessen in rechter Ehe geborenen Nachkommen die

Führung des Gräflich Bentinck ' schen Namens und Titels ,

wie diese auf Grund des Grafendiploms vom Jahre 1732 .

von ihm in Anspruch genommen sind , nicht ferner bestreiten .

2. Herr Kläger und seine Herren Brüder für sich und

ihre Nachkommen treten ihre gesammten Rechte und An¬

sprüche an die zum Reichsgräflich Aldenburg - Bentinck ' schen
Familien - Fideicommiß gehörenden Herrschaften , Güter , Gro¬

den , Hölzungen , Haiden , Moore und sonstigen Bestandtheile ,

namentlich auch Hoheits - und Patrimonialrechte , an die

Großherzoglich Oldenburgische Regierung ab , und willigen

in die Aufbebung der Fideicommiß - Eigenschaft derselben

dergestalt , daß Oldenburg das freie Eigenthum der zu die¬
sem bisherigen corpus pro indiviso gehörigen Herrschaf =
ten , Güter 2c. nebst allen Pertinenzien zustebe .

3. Zu den an die Großherzogliche Regierung abzu¬3
tretenden Gegenständen gehören auch : a ) die Entschädi¬

gungsgelder für die aufgehobenen 3ebnten ; b ) die Ablö =

sungsgelder für sonstige Realberechtigungen ; c ) die aus

den Auskünften des Fideicommisses angekauften Lände =

reien , Gebäude und sonstigen Sachen ; d ) die aus Den
Auffünften des Fideicommisses gemachten Anlagen , ins¬
besondere der Oldorfer Hafen ; e) die im Vertrage vom

28. März 1838 gedachten Bibliothek , Orangerie und
Silberzeug .

4 . In Betracht der Unentschiedenheit des obschwe =

benden Erbfolgestreits bevollmächtigen und ersuchen der

Herr Kläger und der Herr Beklagte die Großherzogliche
Regierung , diesen Vertrag zur Kenntniß der Eingesessenen
der Herrschaft Kniphausen zu bringen , womit dieselben

aus dem bisherigen Unterthanen - Verbande entlassen sind .

4. Die Fideicommißqualität des Gräflich Alden¬

burgischen Fideicommisses wird , im Werthbetrage von

1,100,000 Gold , auf einen mit der Standesherrlichkeit
im Sinne des Art . XIV . der Bundesacte beliebenen

Compler von Liegenschaften in einem deutschen Staate

übertragen , und , bis diese Liegenschaften erworben find ,

als ein unauffündbar auf das Herzogthum Oldenburg
radicirter Fideicommißstamm mit jährlich 3½ Proc . ver¬
zinset . Zur noch mehreren Sicherung desselben bestellt die

Großherzogliche Regierung die bisher zum Fideicommiß ge =
hörenden Vorwerke des Stad - und Butjadingerlandes und
die Garmser Vorwerke , desgleichen die bisherigen Gräf =

lichen Hölzungen in der Herrschaft Barel , zur Special¬

Hypothek . Das also bestimmte Fideicommiß = Object

erhält die klägerische Linie zum stiftungsmäßigem Befiße ,
unter Aufrechtbaltung aller fideicommissarischen Erbfolge =

und Heimfallrechte . Dem Herrn Beklagten , dessen Brü¬
dern und ihren Nachkommen , ſtehen keine Ansprüche auf
Succession in dasselbe zu .

6. Außerdem erhält der Herr Graf Carl Anton

Ferdinand Bentinck 200,000 Gold zu freier Verfügung .
Tiefe 200,000 Gold werden , vorbehältlich einer Ver¬

ständigung über etwaige frühere Zahlung , am 1. Juli
1855 ausbezahlt und bis zur Auszahlung mit jährlich
3½ Proc . verzinset .

7 . Die unter 5 . und 6. genannten Summen bezahlt
die Großherzogliche Regierung . Die Verzinsung derselben
beginnt mit dem Uebergange der jeßigen Bestandtheile des

Fideicommisses nebst Zubehör an die Großberzogliche Re¬

gierung , wofür der 1. Januar 1854 als Termin ange =

nommen wird . Die Modalität dieses Ueberganges bleibt
der Vereinbarung Großherzoglicher Regierung mit der
Beklagtischen Partei überlassen .

8. Herr Kläger für sich und seine Nachfolger über¬

nimmt die Verpflichtung zur Klaglosstellung derjenigen
Gläubiger des verstorbenen Herrn Reichsgrafen Wilhelm
Gustav Friedrich Bentinck , welche rechtlich befugt sind ,

das Fideicommißobject zu ihrer Befriedigung in Anspruch
zu nehmen , wozu zunächst die in desposito des Groß¬

herzoglichen Oberappellations - Gerichts befindlichen Gelder

und Werthpapiere , einschließlich bisheriger und fernerer

Zinsen , so weit nöthig verwendet werden sollen . Demge¬

mäß hat der Herr Kläger die Großherzogliche Regierung
gegen die Ansprüche der bezeichneten Gläubiger zu ver =

treten , beziehungsweise dieselbe schadlos zu balten . In

Beziehung auf die im Vorstehenden dieses § . 8. gedachte

Verpflichtung unterwirft sich der Herr Kläger für sich
und seine Nachfolger den Oldenburgischen Gerichten .

Dagegen bleibt die Art und Weise der Auseinandersehung
mit den Gläubigern , so wie die Vertheilung der Gelder

unter dieselben dem Herrn Kläger überlassen .

9. Der Herr Beklagte wird von der Verbindlichkeit

zur Deponirung derjenigen 20,000 $ Gold , welche nach

dem Vertrage vom 28 . März 1838 aus dem Rechnungs¬
jahre 1852 , und derjenigen 20,000 Sold , welche aus

dem Rechnungsjahre 1853 noch zum Depofitum des

Großberzoglichen Oberappellations - Gerichts zu liefern
wären , befreit .

10 . Die Wirksamkeit dieses Vertrages bleibt davon

abhängig , ob Großherzogliche Regierung die Zustimmung
des Herrn Beklagten wird erwirken können . Die Ver

ständigung mit dem Herrn Beklagten über die Bedin¬

gungen dieser Zustimmung bleibt der Großherzoglichen
Regierung anbeim gestellt . Die verfassungsmäßige Zu¬
stimmung des Landtags des Großherzogthums wird von

der Großherzoglichen Regierung ebenfalls vorbehalten .

11. 211 . Der gegenwärtige Vertrag soll vom Großber¬

zoglich Oldenburgischen Staatsministerium innerhalb 3

Wochen , und vom Herrn Grafen Carl Anton Ferdinand

Bentinck sofort , vom Herrn Grafen Wilhelm Friedrich
Christian Bentinck innerhalb 14 Tagen , und vom Herrn

Grafen Heinrich Johann Wilhelm Bentinck innerhalb 8

Wochen genehmigt werden . Die beiderseitigen Bevoll¬

mächtigten verpflichten sich , die Ratifications - Urkunden

innerhalb der genannten Frist auszuwechseln . Dessen zur

Urkund ist der Vertrag doppelt ausgefertigt , von den

beiderseitigen Bevollmächtigten unterschrieben und mit
deren Insiegel versehen worden .

So geschehen Oldenburg den 13. April 1854 .

( L . S . ) ( gez . ) A. J . T . Erdmann .

(L. S. ) (gez . ) G. E. Groskopff .

( Der Vertrag der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung

mit dem Herrn Grafen Gustav Adolph Bentinck wird folgen . )
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Fuhrken libus dijog jadi wao10 and needed the Abgeordneter Fuhrken
1848 .

Protocolle

der

Versammlung der Abgeordneten
zur Berathung über den Entwurf eines Grundgesezes

für eine

landständische Verfassung des Großherzogthums Oldenburg .

Viertes Protocoll vom 2. Mai 1848 . Seite 30 .

Abgeordneter Fuhrken : Auch Varel babe eine

eigenthümliche Stellung ; es hänge nur mittelbar , nicht
unmittelbar mit Oldenburg zusammen ; es sei daber zu
wünschen , daß diese politische 3wittergestaltung aufhöre
und Barel entweder wieder reichsunmittelbar werde , oder

dem Großherzogthum vollständig einverleibt werde , wes¬
halb er darauf die Commission aufmerksam gemacht ha =
ben wolle ."

Zwölftes Protocoll vom 11 . Mai 1848 .

Seite 115 .
°

Abgeordneter Fuhrken : Zur näheren Be
gründung seines Antrags auf vollständige Incorporation
oder herzustellende Reichs ( un ) mittelbarkeit der Herrschaft

Barel werde er zunächst folgendes vortragen dürfen :

Seite 116 .

Der gedachte Aldenburgische Tractat hat eine

Halbheit geschaffen , welche die Staatsentwickelung hin¬

dernd , schon längst unbaltbar geworden , jezt durchaus
nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprechen kann

und daher auch mit den Regierungen von Gottes Gna¬
den , als reiner Ausfluß derselben , fallen muß .

Seite 118 . 0

Abgeordneter Fuhrken : Tractate und die
daraus folgenden Consequenzen könnten das Volk nicht
binden , das Volk habe da nicht mit verhandelt , und als

dessen Vertreter müsse er sich dagegen verwahren . "

Kirchspiels - Angelegenheiten .

Sigung des Kirchspiels Ausschusses

am 1 . Juli 1854 .

Bom Ausschusse ward :

1 . das Gesuch des Musikus Christoph Michael aus

Schönstadt bei Langensalza , um Aufnahme als Mitglied
des Kirchspiels Varel , unter der Bedingung bewilligt ,
daß Michael seine Aufnahme als Oldenburgischer Landes¬

unterthan erwirkt ; dagegen :

2. ein gleiches Gesuch der Mittwe des weil . Kauf¬

manns Anton Ulrich Hinrichs , zur Zeit in Handschuhs¬
heim bei Heidelberg , abgeschlagen .

estoranaladen 1853 . 13 deli

Bericht über die Verhandlungen

des sechsten Landtags

des Großherzogthums Oldenburg .

Drei und dreißigste Sißung . moms
Oldenburg , den 15. April 1853 . -

Seite 72 .

° 。

0

•

Abgeordneter Fuhrken :

° 0

Seine specielle Ansicht anlangend habe er noch zu be =

merken , daß Barel vertragsmäßig dem Staate Olden¬

burg früher nur eine Beitragsquote zu den Reichslasten ,

jährlich nur 1200 Rthlr . Contribution und nichts

weiter zu zahlen gehabt , jeßt , nachdem das Staats¬

grundgesetz den alten Streit wegen des Geldpunctes be =

seitigt , müsse Varel circa 14000 Rthlr . dem Staate

Oldenburg steuern ."

• °

„ Er wiederhole nochmals zum erstenmale trete hier

Varel beanspruchend auf (wegen des Hafenbaues zu

Oldorf ) , seine Schleuse habe es aus eigenen Mitteln

gebaut , es sei gewohnt sich selbst zu helfen , weil dies

das richtige Princip wäre , es würde sich auch jezt noch

helfen , man solle nur den Aldenburgischen Tractat wie =

der herstellen , dann werde Varel gern auf alle Unter¬

stügung von Seiten des Staates verzichten ."

3. In Veranlassung desfälligen , vom Herrn Pastor
Beußel hies . , Namens des Vareler Kirchenraths , gestellten
Antrags erklärte der Ausschuß :

er genehmige die Ueberlieferung der hiesigen beiden
f. g . Todtenlaken resp . die Ueberweisung der für Be¬

nußung derselben zu erhebenden Gebühren an den Vare =

ler Kirchenrath unter der Bedingung und Voraussetzung ,
daß die Benutzung der Todtenlaken nicht wieder zwangs¬
weise auferlegt werde .

4. Dem Ausschusse ward ein unterm 19/22 . v . M.

erlassenes Rescript Großherzoglicher Regierung wegen der
von dem Hufschmied David Friedrich Mathias Wilke

aus Barel angesuchten Erlaubniß , sich als Hufschmiedemei =

ster in Barel niederzulassen , vorgelesen , um die darnach



von ihm geforderte gutachtliche Erklärung über die Nie¬
derlassung des Bittstellers und die der entgegenstehenden
Uebersetzung des Schmiede - und insbesondere des Huf =

schmiedegewerbes in Varel " abzugeben .
Dabei sind dem Ausschusse auch die vom Amte Va¬

rel mitgetheilten hier bezüglichen Voracten zur Einsicht
vorgelegt .

Der Ausschuß , nach vorgängiger Berathung , erklärte :
da es sich hier um Ertheilung einer Concession zu

einem Handwerk handle , wofür die Handwerks - Verfas =

sung die maßgebenden Bestimmungen enthalte , so ge=
höre diese Sache überall nicht zur Cognition des Kirch¬

spiels - Ausschusses ; übrigens sei Wilke Mitglied des hie =

figen Kirchspiels .

5. Dem Ausschusse sind die bis jetzt beim Amte Va¬
rel verhandelten Acten , wegen der in Dangast beim Rind¬

vieh ausgebrochenen Lungen - Seuche , zur Kenntnißnahme
vorgelegt .

Der Ausschuß erklärte : da die desfälligen Kosten ,
insoweit sie aus der Kirchspielscasse zu bestreiten sein

mögen , nach einem dafür unpassenden Beitragsfuße , näm =
lich nach dem Armenbeitrage , aufgebracht werden , so
scheine billig , dafür eine besondere Beitragsnorm festzu =
stellen und werde der Ausschuß bitten dürfen , daß in

diesem besonderen Falle ein Zuschuß zu solchen Kosten
aus der Staatskasse geschehe .

Sodann erscheine wünschenswerth , daß der Wache¬

dienst bei den Absperrungspunkten der Dangaster Ge =
meinde Weide von dazu noch besonders anzustellenden

Dragonern mit wahrgenommen werde und ferner , daß

jeden Eigenthümer von auf der Dangaster Gemeindeweide

sich befindendem Viehe , der Vertrieb bei 50 Strafe

für jedes Stück untersagt werde .
Nach dem Schlusse des Protocolls ward von sechs

Ausschußmännern erklärt :

sie seien mit der Fassung des Protocolls insoweit
darin die Abänderung der bisherigen Beitragsnorm zur
Kirchspielscasse für die Aufbringung der durch die Lun¬

genseuche veranlaßt werdenden Kosten beantragt worden ,
nicht einverstanden , halten vielmehr dafür , daß die in der

betreffenden Verordnung vom 20 . August 1853 enthal =

tenen Bestimmungen allenthalben zur Anwendung kommen .

Trottoir .

So erfreulich es ist , wahrzunehmen , wie die Trot¬

toirs im Drte sich nach und nach mehren , so unrecht

und ärgerlich ist es , zu sehen , wie dieselben , welche doch

nur zur Bequemlichkeit der Fußgänger dienen sollen , von
Karren und schwer beladenen Handwagen als bequeme

Fahrbahn benutzt werden . Nicht allein müssen die Fuß¬

gänger stets ausweichen , sondern auch die flachliegenden
Steine des Trottoirs werden durch die schweren Räder

zertrümmert , wie man bereits vielfach wahrnehmen kann . -

In Oldenburg und anderen Orten besteht eine streng

gehandhabte Berordnung , welche jeden Karren oder Wa¬

Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verlagsfirma .
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gen , der die Trottoirs als Fahrbahn benutzt , mit an =
sehnlicher Brüche bestraft .

Schr zu wünschen wäre es , wenn auch hier eine
solche Verordnung von Polizeiwegen erlassen würde , um
diesem Unwesen zu steuern .

Kirchennachrichten .

Im Monat Juni d . J . wurden getauft :

Ein Sohn des G. Borgmann , Mühlenpächters zu Altjührden ;
eine Tochter des J . H. Böcker , Fabrikarbeiters zu Street ; eine
Tochter des J . H. Brandt , Zimmermanns

ter des F. H. F. Roſenbohm , Landmanns nu avel; eineToch=
Hohenberge ; eine

Tochter des R. Bredehorn , Schneidermeisters zu Seggehorn ; eine
Tochter des P. F. Chr . Mechau , Zimmermanns , wohnhaft am
Langendamm ; Sohn des H. H. R. Würdemann ,
in der Sternberg ' schen Cigarrenfabrik in Varel ; ein

hrers
des

G. K. Gramberg , Anbauers zu Jethausermoor ; eine Tochter des
J . D. U. Rosemeier , Tagelöhners zu Barcl ; eine Tochter des
F. Niemeyer , Gastwirths und Bäckermeisters zu Barel ; ein Sohn
des I . U. Haaſe , Unbauers zu Jethauſermoor ; ein Sohn des
H. Theilen , Hausmanns zu Rothenhahn ; ein des H. Neu¬
mann , alten Köters zu Rothenhahn ; ein F. Baubel ,
Anbauers zu Dangastermoor ; eine Tochter des U. Deltjen , Haus¬
manns zu Borgstede ; eine Tochter des D. Uhlhorn , Schiffszim¬
mermanns zu Varel ; eine Tochter des J . G. Bremer , Pächters
zu Hohelucht ; ein Sohn des G. Janßen Eilers , Frachtfuhrmanns
zu Barel ; eine Tochter des D. Schwarting , Steinhauermeiſters
zu Varel ; eine Tochter des E. Hörmann , Landmanns zu Oben¬
strohe ; eine Tochter des C. F. D. Hahnebohm , Schiffers zu Va¬
rel ; eine Tochter des J . Peters , Arbeiters zu Obenstrohe ; ein
Sohn des Menno Focke van der Vaart , Werkführers auf der
Delmühle zu Varelersiel ; eine Tochter des J . R. Renken , Webers
zu Seggehorn ; ein Sohn des F. F. Gramberg , Maurers zu Va¬
rel ; eine Tochter des G. Hullmann , Schustermeisters und neuen
Köters zu Obenſtrohe ; ein Sohn des D. U. Meengen , Arbeiters zu
Obenstrche ; eine Tochter F. Onken , Urbeiters zu Varel ; ein
Sohn des H. G. Fuhrken , Arbeiters zu Neudorf ; ein unehelicher
Knabe .

Gopulirt :

Diedrich Logemann , alter Köter zu Borgstede und Wittwer ,
und Anna Elisabeth Grimm daselbst ; D. Carstens , Tagelöhner
zu Obenstrohe , und Unna Margr . Imcken aus Bockhorn ; Johann
Hinrich ) Naber , Drechslermeister zu Wardenburg , und Almt Helene
Margr . Diers aus Barel ; Hinrich Gerhard Willers , Wittwer und
Ziegeleiarbeiter zu Obenstrohe , und Anna Catharine Theilen das . ;
Johann Anton Hörmann , Sandformer in der Eiſengießerei zu Leer ,
und Anna Elisabeth Schoon aus Nieuwe - Schanz .

Visdurian Beerdigt :

Georg Heinrich Weber , oder Detje - Weber , aus Obenſtrohe ,
alt 6 Jahr 22 Tage ; Johann Teeten , Tagelöhner zu Dangaster =
moor , alt 67 Jahr 11 Monat 18 Tage ; Carl Johann Christian
Findeiſen aus Seggehorn , alt 6 Jahr 5 Monat ; Johann Gerhard
Peters aus Obenstrohe , alt 8 Jahr 5 Monat 11 Tage ; Anna
Rebecka , geb . Henken , verwittwete Hots , aus Barel , alt 65 Jahr
15 Tage ; Wilhelm Ludwig Hülskamp aus Streek , alt 30 Jahr
8 Monat 5 Tage ; Anna Margr . , geb . Carstens , verehelichte
Budde , aus Obenstrohe , alt 54 Jahr 1 Monat 18 Tage ; Helene
Cathr . Hermine Uhlhorn aus Varel , alt 10 Zage ; eine todtge =
borne Tochter des J . Chr . Kathmann , Tagelöhners zu Büppel ;
Marie Eliſabeth Neumann aus Altjührden , alt 21 Jahr 4 Mo¬
nat 21 Tage ; Talke Margr . , geb . Schröder , verwittwete Haver¬
kamp , aus Neudorf , alt 55 Jahr 6 Monat 16 Tage ; Johann
Hinrich Brandt , Zimmermann zu Varel , alt 39 Jahr 9 Monat
18 Tage ; Emma Helene Johanne Schnaars aus Varel , alt 2
Jahr 8 Monat 4 Tage ; Metje Margr . , geb . Meyer , verehelichte
Kunken -Brunken ( v . Tungeln ) , aus Büppel , alt 53 Jahr 4 Mo =
nat 13 Tage .

Druck u . Verlag : Buchdruckerei von F. X. Große Wittwe .
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